
Deutsche Auslandsvertretung in Islamabad/ Pakistan (Stand 15.01.2025) 

In den letzten Tagen entstand Verwirrung über einen Eintrag auf der Webseite der 

deutschen Auslandsvertretung in Islamabad/ Pakistan, wonach ab dem 15.01.2025 

(heute) Registrierungen für einen Vorsprachetermin/ Antrag auf Familiennachzug nur noch 

über das Auslandsportal des Auswärtigen Amtes (AA) - Startseite - Auslandsportal - 

vorgenommen werden können und alle Personen auf den aktuellen Wartelisten der 

deutschen Auslandsvertretung in Islamabad, welche noch keinen Vorsprachetermin erhalten 

haben, einen solchen auch nicht mehr erhalten werden. Diese Personen werden auf die 

Anlage eines Vorgangs auf der Webseite des Auslandsportals verwiesen. 

Bitten um Konkretisierung und Klarstellung beim Auswärtigen Amt blieben ohne Antwort. 

Eine Gesamtschau der Informationen auf der Webseite der deutschen Auslandsvertretung 

in Islamabad als auch auf der Webseite des Auslandsportals des AA ergeben jedoch, dass 

die oben angeführte Information nur für Antragstellende gilt, die sich direkt über die Webseite 

der deutschen Botschaft in Islamabad (Zuständigkeit) registrieren mussten, d.h. 

insbesondere für pakistanische Staatsangehörige. 

Die Information gilt nicht für afghanische Staatsangehörige, welche ihren Wohnsitz in 

Afghanistan haben und sich bereits in der Vergangenheit über die Webseite der deutschen 

Auslandsvertretung in Kabul (Zuständigkeit) registrieren mussten und registriert haben. Für 

diese Personengruppe ändert sich (zunächst) am bisherigen Verfahren der Registrierung auf 

einer Warteliste über die Webseite der deutschen Auslandsvertretung in Kabul nichts. 

Bitte informieren Sie sich immer auf den Webseiten der zuständigen deutschen 

Auslandsvertretung und achten Sie darauf, ob die englischsprachige Seite und die 

deutschsprachige Seite übereinstimmen. Eintragungen auf den Facebook-Seiten der 

deutschen Auslandsvertretungen stellen immer verkürzte und damit manchmal 

irreführende und missverständliche Informationen dar. Verlassen Sie sich nicht 

ausschließlich auf Facebook!  

Folgende Angaben befinden sich zur Zeit auf der Webseite der deutschen 

Auslandsvertretung (Stand Donnerstag 15.01.2025): Die deutsche Seite befindet sich in 

Überarbeitung, aktuelle Informationen befinden sich lediglich auf der englischsprachigen 

Webseite: https://pakistan.diplo.de/pk-de/service/2370756-2370756  

 

https://digital.diplo.de/
https://pakistan.diplo.de/pk-de/service/2370756-2370756


 

Sie können auf der englischsprachigen Webseite die Unterscheidung zwischen Long Term 

Visa und Afghan Applicants erkennen: 

 

 

Unter der Rubrik Long Term Visa / Family Reunion finden Sie sodann den Eintrag, welcher 

zur Verwirrung führte. https://pakistan.diplo.de/pk-en/service/1-visa-fz-seite-1676108  

Dieser Eintrag wurde vermutlich nach vermehrten Anfragen beim Auswärtigen Amt Anfang 

der Woche geringfügig geändert und lautet nun: 

 

Wenn Sie auf den Link „Visa Section for Afghanistan“ klicken, finden Sie folgende 

Informationen: 

https://pakistan.diplo.de/pk-en/service/1-visa-fz-seite-1676108


 

Die Registrierung über die Webseite der deutschen Botschaft in Kabul/ Afghanistan für 

afghanische Staatsangehörige ist nicht  verändert worden und geschieht in der gleichen Weise 

wie bisher. 

 

Bei Anklicken des entsprechenden Links wird man – woe bisher auch – auf die entsprechende 

Seite für eine Registrierung geführt: 

 

 

Auch auf dem Auslandsportal des AA ist für das Land Pakistan eine online Registrierung und 

Antragstellung für Afghanische Staatsangehörige noch nicht möglich (Stand heute 9 Uhr) noch 

nicht vorgesehen. Sie können Ihre E-Mail Adresse eingeben, um über den Start des Online-

Antrags für afghanische Antragstellende informiert zu werden. 



 

 


